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Stadt Neustadt i.H. 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, Beteiligungsfrist vom 23.01.2025 bis 27.02.2025 
Beteiligung der Öffentlichkeit - Auslegung -, Beteiligungsfrist vom 10.02.2025 bis 10.03.2025 

 
Stellungnahmen 

Nr.  TöB / Bürger vom Anregung / 

Bedenken 

keine 

1 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 06.02.2025  X 

2 Autobahn GmbH 24.02.2025  X 

3 Kreis Ostholstein 20.02.2025  X 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Seitens der Bürgerinnen und Bürger sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 
Stellungnahme am 06.02.2025 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Autobahn GmbH wurde beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dass lärmreduzierte Straßendecken auf der L309 eingebaut 
werden sollen, wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Nach der Beschlussfassung des Lärmaktionsplans wird bei der 
unteren Straßenverkehrsbehörde ein Antrag auf 
verkehrsrechtliche Anordnung von Geschwindigkeits-
begrenzungen gestellt. Eine Berücksichtigung des 
Lärmaktionsplans bzw. der dort aufgeführten relevanten 
Abwägungsgrundlagen wird bei einer rechtsfehlerfreien 
Abwägung durch die untere Verkehrsbehörde vorausgesetzt. 
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2. Autobahn GmbH 
Stellungnahme am 24.02.2025 eingegangen 
 
 
 
 
 
Dass keine Betroffenheit besteht, wird zur Kenntnis genommen. 
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3. Kreis Ostholstein 
Stellungnahme am 20.02.2025 eingegangen 
 
 
 
 
 
 
 
Eine entsprechende straßenverkehrsrechtliche Maßnahme wird 
nach Beschlussfassung des Lärmaktionsplans bei der unteren 
Verkehrsbehörde beantragt. 
Nach den Lärmschutz-Richtlinien-StV hat die unteren 
Verkehrsbehörde dann den Baulastträger, den LBV S-H, zu 
beteiligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


